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ENTSCHLIFSSUNGEN DES 3. DEUTSCHEN
VERKEHRSGERICHTSTAGES 1965 IN GOSLAR

1. Arbeits!kreis: Rechtfertigungsgründe im Straßenverkehrsrecht

Im 1. Arbeitskreis hat Herr Dr. Gundermann über die Red1tfertigungsgronde

Notwehr, übergesetzlicher Notstand und Red1t zur vorläufigen Festnahme im

Straßenverkehr gesprodten. Herr Oberlandesgerid1tsrat Dr. Weiß hat ü'ber die

Frage der Red1tswirksamkeit einer Einwilligung in fahrlässig herbeigeführte

Körperverletzungen bei MitfaJhrt in Kraftfahrzeugen referiert.
Die Referate wurden eingehend diskutiert. Der Mehrheit des Arbeitskreises

ersd1ienen :die mit der Notwehr verbundenen Probleme nodt zu sehr im Fluß,

um sie in konkreten Formulierungen zu erfassen. Zur Frage der EinwiHigung

hatte die Diskussion folgendes Ergebnis:

Eine die Red1tswidrigkeit aussd1ließ~nde Einwilligung ist aud1 bei fahr-

lässiger Körperverletzung im Straßenverkehrmöglid1. Die Frage der Ein-
willigung ist unter Prüfung aller Umstände des einzelnen Falles vom Tat-

richter zu erörtern.

Zum Recht der vorläufigen Festnahme empfieh:lt der Arbeitsaussd1uß, den § 127
Abs. 1 StPO wie folgt zu ergänzen:

Personen, die weder der Staatsanwaltsd1aft nod1 -der Polizei angehören,
haben das Red1t zur vorläufigen Festnahme nid1t, wenn die begangene Straf-
tat lediglid1 eine VerkehrsÜ!bertretung ist, und dürfen es im ubrigen im Stra-
ßenverkehr einem Kraftfahrer gegenüber nur dann ausüben, wenn dieser

nid1t gefährdet wird.

Diskussionsleitung: Bundesrimter Dr. Sanders, Karlsruhe -,
Referenten: 1. Remtsanwalt Dr. Gundermann, Stade

2. Oberlandesgerimtsrat Weiß, Celle

7



2. Arbeitskrei~: tJbergang vom mehrreihigen zum einreihigen Fahren

I.
Der Arbeitskreis hat die Probleme des mehrspurigen Fahrens neu erörtert und
gelangte wieder zu den auf dem 1. Verkehrsgeridttstag aufgestellten Thesen. Er

\ bringt seine Genugtuung darüber zum Ausdrum, 'daß in Red1tspred1ung und

Smrifttum die in den Thesen niedergelegten Redttsgrundsätze zum Teil smon

auf Grund des geltenden Rechts Anklang gefunden haJben, bedauert aber, daß
sie aum in der letzten Fassung des Entwurfs einer neuen StVO nimt genügend
berümsimtigt wurden. '

1I.

Der Arbeitskreis befaßte sich im einzelnen mit dem ü,bergang vom mehrspuri-

gen zum einspurigen Verkehr. Er 'kam zur Empfehlung der nadtfolgenden
Grundsätze und 'hält es für wünsmenswert, daß die für e:in mehrspuriges Fa'h-
ren audt außerhalb von Kreuzungsbereidten geeigneten Straßen ausnahmslos
durm unterbromene Linien in Fahrstreifen abgeteilt werden.

111.
Die notwendigen Regeln für den übergang vom mehrspurigen zum einspurigen

Verkehr müssen auf Grund d~ Verkehrsbedürfnisses auf Fa:hrbahnen mit aJbge-

teilten Fahrstteifen und auf den anderen Fahrbahnen gewisse Untersmiede auf-

weisen. Der Grundsatz »Halte die Spur!" läßt sidt nur auf abgeteilten Fahr~

streifen simer verwirklimen. Dem a!bgeteilten Fahrstreifen kommt daher audt

am Ende der mehrspurigen Streme eine größere Bedeutung zu als der nidtt aJb-

geteilten linken Fahrspur.

Am Ende Ider mehrspurigen Streme können grundsätzlidt die gleidten Fahr-

regeln wie bei einer nidtt beendeten überholung gelten. Von Falhrzeugen, die

ohne deutlimen Vorsprung das Ende qer mehrspurigen Streme erreimen, hat im

allgemeinen das rechte vor dem weiter links befindlidten Fahrzeug den Vor-
tritt. Dieser Grundsatz gilt aber dann nimt, wenn auf einer Fahrba:hn mit a'b-

geteilten Fahrstreifen der redtte Fahrstreifen eindeutig endigt, während der
linke weiterläuft. Dann hat der Benutzer der linken Spur vor dem remts Fah-
renden den Vortritt. Den zuständigen Stellen wird empfohlen, für eine mög-

limst baldige eindeutige Kennzeimnung derartiger übergangsstellen im Rahmen
des Möglimen besorgt zu sein.

IV.

Da im mehrspurigen Verkehr die Benutzer jedes Fahrstreifens gleidrberemtigt
sind, gebührt nimt einer ganzen Fa:hrzeugreihe der .vortritt vor der anderen,
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sondern es soll der übergang zum einspuri'gen Fahren in der Weise erfolgen,

daß von Iden ungefähr gleirozeitig ankommenden Fahrzeugen das in der bevor-

remtigten Reihe befindlicl1eFahrzeug weiterfä'hrt, dann ,das neben ihm fahrende

sim vor dem nämst folgenden Fahrzeug, bei dem das gefahrlos möglim ist, in

den bervorremtigten Fahrstreifen einfädelt usw. Die jeweils weiter hin~er fah-, ,

renden Verkehrsteilnehmer müssen den seitlim vor ihnen fahrenden die Einord-

nung ermöglimen.

V.

Wenn die mehrspurige Streme nimt endet, aber vorübergehend unterbromen
:, wird, ist ähnlim zu untersmeiden wie im Gegenverkehr beim Vortritt an einer

l.. .
g~ Engstelle (BGH VRS 5, 147; 7, 76;.BayO'bLG 1957, 230; OLG Düsselldorf VRS

~;: 21, 304; OLG Hamm DAR 1962, 163;). Dabei sind ~wei Fallgruppen versmie-

i.' den zu 'behandeln.

1. Wenn das auf einer Fahrbahnseite befindlime Hindernis in seiner Ausdeh-

nung und voraussimtlimen Dauer dem Straßenkörper die Eigensmaft als

Fahrbahn nimmt (eine Baustelle, ein großer Kieshaufen, eine Straßenbahn-

haltestelleninsel), gelten die gleimen Grundsätze wie am Ende der mehrspu-

rigen Streme.
2. Befindet sim auf einer F~hrbahnseite ein nur vorübergehendes Hindernis,

das dem Straßenkörper nimt die Eigensmaft als Fahrbahn nimmt, z. B. ein
haltender K~aftwagen oder eine verkehrsbedingte Sto~ung des Verkehrs auf

einem Fahrstreifen, so steht der Vortritt den Benutzern des freien Fahrstrei-
f. fens zu. Der Benutzer des Fahrstreifens, auf dem sim das Hindernis befin-"
I:C':{ det,'dar~ nam den a:llgemeinen Grundsätzen d~ mehrspurigen ,:erkehrs den

'f; Fahrstreifen nur wemsein, wenn er dadurm kernen VerkehrsteIlnehmer auf

;: dem benambarten Fa:hrstreifen behindert. Die Benutzer des freien Fahrstiei-
C :, fens sind in diesem Falle nimt - wie am Ende oder bei einer Unterbremung

I ..'~i 'der mehrspurigen Fahrbahn - allgemein verpflimtet, den jeweils vor ihnen
~.':" be.findlimen . V erkehrst.eil~ehmern ~er benad1Jb~rten behin'd.~rt.en Fahrzeug-

""," reIhe das Ernordnen rn ihren freien Fahrstreifen zu ermoghmen. Jedodt
, i sind,' wenn si~ das Hindernis als länger dauernd erweist, (z. B. ein Ver-

kehrsunfall, der einen Fahrstreifen blo~iert), aum in einem solmen Falle die
Benutzer des freien Fahrstreifens verpflimtet, die benambarten Fahrzeuge

simin .den eigenen Fah'rstreifen einfädeln zu lassen.

Die untersmiedlime Behanldlung der beiden aufgeführten Fälle von Verengung

der verfügbaren Fahrbahn hat ihre innere Beremtigung; denn ein remter Fahr-

streifen, auf dem regelmäßig Fahrzeuge halten, soll im mehrspurigen Fahren
grundsätzlim freigelassen werden, weil er ein geradliniges Fahren unter Einhal-

tung des Fahrstreifens auf eine längere Stre~e von vornherein nim.t zuläßt.
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Wer ihn dennom benutzt, darf sim nimt bei jedem Hinldernis in 'den durm-

geheniden Fahrstreifen hineinzwängen und dessen Benutzer behindern. EJbenso

entsprimt es dem Wesen des mehrspurigen Fahrens, daß die Verkehrsteilnehmer

das sdmellere oder langsamere Vorwärtskommen auf ihrem Fahrstreifen in

Kauf nehmen müssen und nimt bei jeder vorübergehenden Stodiung den gefähr-

limen Wemsei des Fahrstreifens vornehmen dürfen. Die Zulässigkeit eines sol-

dIen Verhaltens würde besonders den Massenverkehr in den Städten und auf

anderen überfüllten Straßen zum Erliegen bringen und den obersten Grundsatz

des mehrspurigen Fahrens "Halte die Spur!" in gefährlimer Weise entWerten.

Dazu k9n1mt, Idaß der Benutzer des äußersten remten Fahrstreifens von vorn-

herein berü~simtigen muß, daß auf seinem Fahrstreifen aum im mehrspurigen
Verkehr die langsamsten Fahrzeuge zu fa;hren ha'ben (§ 8 Abs. 2 Satz 2 StVO),

soweit sie nimt im Hinblidt auf ein 'baldiges Abbiegen namlinks einen anderen
Fahrstreifen benutzen dürfen.

VI.

Wenn sim am Enlde einer mehrspurigen Stredte die Verkehrsteilnehmer zu einer

Reihe einordnen, ~üssen sim die später an'kommenden Verkehrsteilnehmer

hinten an diese Reihe ansmließen. Es kann keinesfalls als ein zulässiges Vor-

ziehen im mehrspurigen Verkehr angesehen werden, wenn später kerankom-

mende Verkehrsteilnehmer bis zum Ende ihrer Fahrspur an smon eingeordne-

ten Fahrzeugen vorbeifahren, um sim dort in die bereits gebildete Einerreme

hineinzuzwängen (BayObLG DAR 1964, 233 = VRS 27, 227 = VerkMitt.

1964,62 - Nr. 87).

Diskussionsleitung: Oberstlandesgerimtsrat Dr. Mühlhaus, Münmen

Referenten: 1. Senatspräsident Dr. Dr. Wimmer, Köln
2. Remtsanwalt Kirmner, Hamburg

3. Arbeitskreis: Richtungsanzeige bei abknickender Vorfahrt

Empfehlungen des 3. Arbeitskreises zur Rimtungsanzeige !bei a:bknidtender Vor-
fahrt:

1. Empfehlungen an die Kraftfahrer
Bei der abknidtenden Vorfahrt geben zahlrei~e Kraftfahrer Rimtungszei-

dIen, wenn sie der Vorfahrtsrid1tung folgen, andere nimt. Aum die Red1t-

spremung dazu ist nimt ein:heitlim. Solange diese Frage gesetzlim nimt ge-

regelt ist, empfehlen wir, sim so zu verhalten, wie es heute smon die meisten

Kraftfahrer tun:
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1. Beim Abbiegen gibt man Rid1tungszeid1en, auch wenn man der abknik-
kenden Vorfahrtrichtung folgt.

2. Selbstverständlich grbt man Rid1tungszeid1en aud1 dann, wenn man 'die
,. Vorfahrtstraße verlassen will. Wenn man jedoch an Kreuzungen die

abkni~ende Vorfahrtsrid1tung verläßt und geradeaus weiterfährt, gibt
man kein Richtungszeichen, um andere Verkehrsteilnehmer nid1t irrezu-
fuhren.

3. Wenn die Straße sich gabelt oder in eine Querstraße ausläuft, empfiehlt
es sid1 immer, die beabsid1tigte FahrtridJ:tung anzuzeigen.

2.. Empfehlungen an den Gesetzgeber

Nad1 dem Stand <ler Beratungen der neuen Straßenverkehrsordnung vom
i. 1. 2. 1965 ist für die abkni~ende Vorfahrt folgende Regelung vorgesehen:
i l§ 31

Der Verlauf 'der bevorrechtigten Straßenstr~en oder der Vorfahrrstraße
kann bekannrgegeben werden durd1 das Zusarzsd1ild (bisher Bild 52 ader

Anlage zur StVO). Wer den so bekanntgegebene~ Verlauf verlassen will,
. hat dies (nad1 § 7 A:bs. 1) anzuzeigen.

Der 1. Satz wird gebilligt.
Der 2. Satz sollte wie folgt abgeändert werden:

i Aud1 wer <lern so bekanntgegebenen Verlauf folgen will, hat dies anzu-
r zeigen. Die Anzeige kann unterbleiben, wenn die Vorfahrtrid1tung mit

! dem natürlid1en Verlauf der Straße übereinstimmt.
f

I
,,'

.t

.Jr
i Vom Arbeitskreis gemeinsam erarbeitete Begründung
I
, Zur Rid1tungsanzeige verpflid1tet ist, wer seine Fahrtrid1tung ändert. Der Be- .

t griff Fahrtrid1tungsänderung läßt zwei Auslegungen zu. Nad1 der einen Auf-
i fassung än!dert seine Fahrtrid1tung, wer den natürlid1en Straßenverlauf verläßt.
l Nad1 der anderen Auffassung ändert seine Fahrtrid1tung, wer den durd1 das
r Zusatzsd1ild bekanntgegebenen Ibevorred1tigten Straßenverlauf verläßt. Der
I Arbeirskreis hat sid1 einstimmig zu der ersten Auffassung bekannt, und zwar
i aus folgenden Gründen:

l I.
i Die Entwi~lung der europäisd1en Verkehrsübung und des europäisd1en Ver-

] " kehrsred1tes gehr dahin, daß von der Rid1tUngsanzeige in vermehrtem Umfange

Gebraud1 gemad1t wird. So wefJden z. B. durd1 Blinkzeichen angekündigt:
'" FaJhrstreifenwed1sel, überholen, Ausfahren aus der Parkreihe, Ausfahren aus
.-

c
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.
dem Grundstüdl:. Diese Entwid-.lung wird aum zu einer internatio_nal festgeleg-

ten Regel werden. Sie ist bereits in den BesmlÜss~n der europäismen Verkehrs-

ministerkonferenz enthalten.

Wird bei der abknid-.enden Vorfahrt nur den Krafvfahrern eine Änzeigepflimt

auferlegt, die den bekanntgegebenen Verlauf der Vorfahrtstraße verlassen, so
würde das den Gebrauch der Richtungsanzeige in diesem Bereim erheblim ein-

schränken. Dasstänide im Widersprum ZUr internationalen Entwid-.lung unld zur

bestehenld~n Verkehrsübung.

II.

Untersumungen :des Instituts für Verkehrswesen an der Temnismen Hodrsmule

Karlsruhe im RaJhmen eines Forsmungsauftrages über a:bknid-.ende Vorfahrt
ha:ben ergeben, daß aum heute die überwiegende Mehrheit der Kraftfahrer an

Knoten mit a:bknidl:ender Vorfahrt die Rimtungsanzeige entspremen'd dem na-

\türlimen Straßenverlauf abgibt, d. h. im Falle Ider eroten abknidl:enden Vorfahrt

(Zusammenfassung zweier versmiedenerStraßen zu einer Vorfahrtstraße) geben
die weitaus meisten KraftfaJhrer aum dann Rimtungszeimen, wenn sie :der Vor-
fahrtrimtUng folgen, während diejenigen KraftfaJhrer, die den bevorremtigten
Straßenverlauf in GeradeausrimtUng verlassen, nur äußerst selten blinken.

Im Fa:l!\e der unecltten abknid-.enden Vorfahrt ~das Zusatzsmi1<l verdeutlimt
lediglim den natJÜrlimen Verlauf der Vorfahrtstraße) wurden von den meisten

Kraftfahrern, die der Vorfahrtrimtung folgen, keine Zeimen gegeben. Das ent-
sprimt allgemeinen B~bamtUngen aum in anderen Städten.

Diese VerkehrsÜibung ist zwed-.mäßig und sinnvoll; sie sollte durm eine gesetz-

lime Neuordnung nimt geän'dert weI!den. Gerade im Fall 'der eroten a;bknidl:en-
den Vorfa;hrt sprimt nimts dafür, den der aJbknid-.enden Vorfa;hrt folgenden

Kraftfahrer von ,der Anzeigepflimt freizusteHen, aJber vieles sprimt dagegen.

Für die Anzeige aum des der abknid-.enden Vorfahrtrimtung folgenden Kraft-

faJhrers sprimt, 'daß die Anzeige größere Klarheit u!1!d Simerheit smafft als die

Nimtanzeige. Sowohl die Anzeige als aum die Nimtanz'eige sinld eine optische
Information, die nimt nur von den Kraftfahrern, sondern aum von allen an-

deren Verkehrstei'lnehmern wahrgenommen und berüd-.simtigt werden.

Insbesondere aum die Fuß'gänger rimten sim nam dieser vom Kraftfahrzeug
ausgehenden Information und berüd-.simtigen dabei nimt die Vorfahrtbesmil-

'derung. Diese Information darf nimt verfälsmt werden. Sie wird aber ver-
\' fälsmt, wenn bei der abkni~enden Vorfahrt die Anzeige nur nom dem auf-

erlegt wird, der im Reclttssinne a;bbiegt.
Wenn derjenige Kraftf~hrer, der tatsäd1lim um ,die E~e fährt, nimt mehr an-
zuzeigen braumt, während derjenige, der die VorfaJhrtstraße an einer Kreuzung
verlassen will, um geradeaus weiterzufahren, remts oder links zu bliriken hat,
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dann muß das zu Mißverständnissen fuhren, v9r allem ,bei Fußgängern, aber

aum beim nadtfolgenden Verkehr. Die Rimtungsanzeige hat mit der Vorfahrt-

regelung nimts Zu tun, und die Fähigkeit der ]uri'5ten, aus ungeraJde gerade
und aus ger!de unger~de zu mamen, sollte sim auf die Vorfahrtregelung be-

smränken.

Die Rimtungsanzeige sollte aum weiterhin so vorgesmrieben werden, wie sie

b~i natJÜrlimer Betramttingsweise verstanden wIrd, daß nämlim derjenige, 4er

red1ts blinkt, nam red1ts, 'derjenige, der links blinkt, nam links abbiegen will

und derjenige, der nimt blin.kt, detn natürlimen Straßenverlauf folgen will.

Aum bei Ausländern ist nur diese Regelung praktikabel, die auf den natürlimen

Sircißenverlauf abstellt. Detn Wartepflimtigen sdrließlim wird durm die Rim-

tungsanzeige des auf der Vorfahrtstraße verble~benden Kraftfahrers seine

Wartepflimt zusätzlim sinnfällig getnamt.

Der Arbeitskreis ist mit seinen Empfehlungen der Auffassung des Oberlandes-

gerimts Hamburg (MDR 64,845) sowie den damit ubet:einstimmenden Urteilen
des Bayr. Obersten Landesgerimts - Urteil vom 23.12.64 - Akt.Z. RReg. 1 a
Sc. 549/64 un~ des Oberlandesgerimts Hamm - Akt.Z. 1 Ss 1354/64 gefolgt.

Diskussionsleitung: Amtsgerid1tsrat Kruse, Hamburg

Referenten: 1. Oberregierungsrat Dr. Lütkes, BVM, Bonn
2. Landgerid1tsrat Spies, Braunsd1weig

4. Arbeitskreis: Strafzumessung

Leitsatz 1

Das Interesse der Verkehrssimerheit verlangt die Aussmerdung der unverbesser-
limen Wiederholungstäter, der Vorsatztäter und der rück~imtsl9sen Täter.

Gegen sie ist die Anwendung der vom Gesetzgeber dem Rimter in die Hand
, gegebenen harten Strafen und Maßnahmen erforderlim und geremtfertigt.

Leitsatz 2 :

Es entsprimt detn Prinzip der Gleimheit ,der Red1tsanwendung im weitesten
Sinne, wenn bei fahrlässigen Verkehrsübertretungen als einetn Massendelikt sim

die Gerimte der Bundesrepublik an Hand von Normtatjbeständen untereinander
um' eine möglimst gleime und gleimartige Bestrafung bemühen. Die rimterlime

Unabhängigkeit und Ermessensfreiheit wird dadurm nimt berührt, da lediglidt

erwartet wird, daß man sim an einem gleimen Wertungsmaßstab ausrimtet.

Dies gilt aum für das weitere Massendelikt des Fahrens unter Alkoholeinfluß

" nam §§ 316 und 315 c StGB.
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Vor allem die folgenlosen Alkohofdelikte werden auf Grund der Versdtärfung
der Strafen nach den bisher schon geltenden Grundsätzen für Vergehenstaten
zu beurteilen sein. Dies gilt insbesondere für die Verhängung von Freiheits-
strafen sowie für die Strafau'ssetzung zur Bewährung.

Leitsatz 3

Der Verkehrsgerichtstag betont die Notwendigkeit verstärkter Aufklärung
über die Gefä'hrlichkeit des Fahrens unter Alkoholeinfluß sowie über die

Tatsame, daß auch folgenlose Alkoholfahrt heute ein kriminelles Delikt
mit bober Strafenandrohung ist.

Der Gesetzgeber wird gebeten,. unter Berü~simtigung der Erkenntnisse des

Bundesgesundheitsamtes baldmöglimst einen Straftatbestana mit einem festen
Promillewert zu schaffen, von dem ab das Führen eines Kraftfahrz~uges im
Verkehr verboten ist.

Diskussionsleitung: Oberstaatsanwalt Dr. Graf Westarp, Hamburg

Referenten: 1. Senatspräsident Dr. Meier-Branedte, Braunsdtweig
2. Redttsanwalt Dr. Beneke, Hamburg
3. Amtsgeridttsrat Sdtütt, Hamburg

5. Arbeitskreis: Voraussetzu~g der Erteilung und Entziehung der Fahrerlaub-
nis durch die V erwal~ungsbehörde

I.

Das geltende Recht (§ 2 StVG) macht die Erteilung der Fahrerlaubnis nur von
der Ablegung der" Fahrprüfung und davon abhängig, daß der Bewerber nicht

ungeeignet ist. Pie Unterscheidung der unklaren Begriffe »Befähigung" und

»Eignung" befriedigt nimt. Denn es ist weitgehend dem Zufall überlassen, ob
. die Verwaltungsbehörde körperlime, geistige oder charakterlime Mängel der, Bewerber, die der Erteilung einer Fahrerlaubnis entgegenstehen, rechtzeitig er-

kennt. Zudem ist die Rechtsgrundlage für die Durmführung von Sehtesten und
anderen Untersuchungen zweifelhaft. Eine Neufassung des StVG und der
StVZO ist daher dringend geboten.

Pazu werden folgende Anregungen für den Gesetzgeber gegeben:

1. Es muß simergestellt werden, daß die Verwaltungsbehörde vor der Ertei-
lung einer Fahrerlaubnis eine gründlid1e sorgfältige Prüfung des Bewerbers
vornimmt.
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2. Die Fa:hrerlau'bnis darf nur erteilt werden, wenn danad1
a) der Bewerber körperlid1, geistig und d1arakterlid1 einwandfrei geeignet

ist; solange das zweifelhaft ersd1eint, muß der Bewerber sid1 testen
lassen

b) der Nad1weis der Fahrfertigkeit un!d
, c) der Nad1weis der erforderlid1en ted1nisd1en und Verkehrsred1tskennt-

nisse erbrad1t worden ist.
3. Die Ausbildung in der Fahrfertigkeit ist unter Ausnutzung aller modemen

ted1nisd1en Möglidikeiten wie z. B. übungsplätze und Simulator-Anlagen
zu intensivieren und die Prüfung möglid1st wirklid1keitsnah zu gestalten.

4. Die Erteilung der Fahrerlaubnis ist ein Massenproblem. Es soll~e ,daher ein
Katalog der wid1tigsten körperlid1en und geistigen Mängel, die die Erteilung
einer Fahrerlau'bnis zweifelhaft mad1en, erarbeitet werden. Grobauslese-
verfahren sind für die Anwendung im Zulassungs verfahren zu entWidt.eln,
damit nur die Zweifelsfälle dem Arzt oder anderen Sad1verständigen vor-

gestellt zu werden braud1en.
5. Bei Führersd1eininhabern sollte periodisd1 geprüft werden, ob die Voraus-

\ setzung für die Erteilung der Fahrerlaubnis nod1 besteht. Dabei soll die
I Fahrerlaubnis jedod1 nid1t automatisd1 nad1 Fristablauf erlösd1en.
I 6. Von einer Heraufsetzung der Mindestaltersgrenze für den Erwerb der Fahr-
! erlaubnis und der Einführung einer Altersgrenze, bei der automatisd1 die
11 Fahrerlaubnis erlisd1t, ist a;bzusehen.

11.\ Bei der Verkürzung der Sperrfrist nad1 § 42n Absatz VII StGB sollten die
I Rid1tlinien für das Strafverfahren (Nr.253) dahin ergänzt werden, daß die

I Staatsanwaltsd1aft angewiesen wird, vor ihrer Stellungnahme die Führersd1ein-
i stelle anzuhören.

Diskussionsleitung: Senatspräsident Philipp, Sd11eswig
Referenten: 1. Ltd. Regierungsdirektor Dr. Rausd1ning, Hamburg

2. Magistratsdirektor Dr. Meier, Frankfurt

f
]

6. Arbeitskreis: Zusammenarbeit zwischen Polizei und Justiz

(Möglidikeiten einer Besd1leunigul1g des Verkehrsstrafver-
fahrens. )

.
Die Besd11eunigung der Verkehrsstrafsad1en zur wirksam~n Bekämpfung der
gefährlid1en Verstöße im Straßenverkehr kann nur erfolgen, wenn Polizei und
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Justiz vertrauensvoll zusammen?rbeiten. Sie müssen in i'hren Bereidten ohne
falsdte Sparsamkeit alle Möglidikeiten der Tedmik, der Rationalisierung und
der Gesetze ausnutzen.

\

Hieraus folgt für Polizei und Justiz:

1. Foto, Film, sterofotogrammetrisdte Aufnahmen, Traffipax, Radar und ähn-
lidte tedmisdte Hilfsmittel erleidttern die Wahrheitsfin!dung und besdtleuni-

gen damit die Verfahren.

2. Das Hödtstmaß für gebührenpflidttige Verwarnungen sollte 10,-'- DM be-

tragen. Die bisherige Höd1stgebühr von 5,- DM in Bagatellsad1en ist nidtt

mehr ausreimend.

3. In Strafverfügungssamen soll die Polizei sofort Auszüge aus der Zentral-
kartei anfordern.

4. Für die Anordnung der Nimteintragung in die Zentralkartei sind Grund-
sätze zu 'sdta;ffen, ,die eine gleidtmäßige Handhabung gewährleisten.

5. In Verkehrsstrafsamen entfällt der Smlußberid1t. (über eigene Wahrneh-
m\lngen muß sid1 der ermittelnde Pdlizeibeamte an geeigneter Stelle äuß:ern.)

6. Bei der großen Bedeutung der Verkehrsstrafsamen ist es dringen'd geboten,
daß bei größeren Staatsanwaltsmaften und Gerid1ten spezialisiefrte, beson-
ders ausgebi~dete Rimter und Staatsanwälte tätig werden. 1m übrigen sollen
alle Ridtter, Staats- und Amtsanwälte eine gründlime Sd1ulung auf den für
die Verkehrsremtspred1ung wid1tigen Gebieten erhalten. Dazu niüssen stän-

dig Lehrgänge und Ausbildungen zur Einführung und Fortbildung unter

großzügiger Ausnutzung aller Möglid1keiten durmgefÜ!hrt werden.

7. Die Zulässigkeit des Strafbefehls und des besdtleunigten Verfahrens soll

weitmöglimst ausgenutzt werden.

8. Es wird angeregt, beim nämsten Verkehrsgerimtstag über die praktisdten
Auswirkungen unter Berücksidttigung des 2. Gesetzes zur Sidterung des
Straßenverkehrs und des Strafprozeßänderungsgesetzes zu berimten.

Diskussionsleitung: Amtsgerid1tsrat Mi~sd1i~, Stuttgart

Referenten: 1. Polizeipräsident Rau, Stuttgart

2. Oberstaatsanwalt Händel, Waldshut

7. Arbeitskreis: Die Verkehrssicherungspflicht auf öffentlichen Straßen

Darstellung und Würdigung der Redttspredtung des Bundes-

geridttshofes.
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These 1

Soweit die Wahrnehmung der Verkehrssimerungspflimt für öffentlime Straßen

"Ausübung eines öffentlimen Amtes" im Sinne des Art. 34 GG darstellt, sollte
die Subs~diaritätsklausel des § 839 Abs. 1 Satz 2 BGB entfallen.

The~e 2

Die Grundsätze des Bundesgerimtshofes über Inhalt und Umfang der Verkehrs--

simerungspflimt für öffentlime Straßen werden gebilligt, denn sie erlauben eine

dem Einzelfall entspremende samgeremte Entsmeidung. Sie erlauben aum die
Anpassung der Verkehrssimerungspflimt an veränderte Verhältnisse.

Diskussionsleitung: Landgerimtsrat Dr. Baltsmun, Hamburg

,Referenten: 1. Oberlandesgerimtspräsident Dr. Kleinewefers, Koblenz

2. Direktor Jacobi, Mün~en

8. Arbeitskreis: Probleme der Umstellung der Straf tatbestände auf Ordnungs-

widrigkeiten im Binnenschiffahrtsrecht

These 1

Die durm das 2. Anderungsgesetz zur Simerung des Straßenverkehrs erfolgte

j Auswei:ung der Tatbestä~de ~er §§ 315..un~ 31.5a StGB m~men drin~end eine

\ überprufung der strafgenmtllm~n Zustandlgkelten der Smlffahrtsgenmre not-

i wendig, da die Gefahr droht, daß auf Grund der gesetzlimen Neuregelung eine

I ' unerwünsmre un!d der Smiffahrt unverständlime Verlagerung in der Behand-

lung nautismer Verstöße von den sachkul1ldigen Sd1iffahrtsgerimten zu den in

Smiffa~rtssamen .~i~t spezi.al~sier~en orden.tli~en Gerimten droht. Es soll des-
halb bel den zustandlgen Mimstenen vordrInglich angeregt werden, alsbald das

J Gesetz über das gerichtlime Verfahren in Binnensmiffahrts- und Rheinsmiff-

fahrtssadren vom 27.9.1952 zu ändern mit dem Ziel einer Ausdehnung der

Zuständigkeit der Smiffahrtsgerimte aum auf die Tatbestände der Vergehen

nam §§ 315 If. StGB sowie der in Zusammenhang mit der Ausübung der Smiff-

fahrt begangenen sonstigen Verkehrsvergehen (wie fahrlässige Tötung, fahr-

lässige Körperverletzung usw.).

These 2

Die Neufassung der Straf tatbestände im Zweiten Gesetz zur Simerung des.

Straßenverkehrs läßt, soweit sie sim auf den Sdiiffsverkehr bezieht, grundsätz-
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lim die Umstellung der smiffahrtspolizeilimen übertretungen auf Ordnungs-
widrigkeiten als wünsmenswert ersmeinen.

These 3

Die Umstellung auf Ordnungswidrigkeiten setzt die Anpassung an die Beson-

derheiten des Verfahrens in Smiffahrtssamen voraus, insbesondere in Hinbli~
auf die sim aus der "revidierten Rcheinsmiffahrtsakte" ergebenIden internatio-

nalen Verpflimtungen. Das Verfahren muß gewä'hrleisten, daß 'der Betroffene
eine gerimclime Entsmeidung herbeiführen kann, welme auf Grund einer

Hauptverhandlung durm Urteil ergeht.

These 4

Der Erlaß des Bußgeld'besmeids sollte zwe~mäßig den Wasser- und Smiff-

fahrtsdirektionen als zustä11!dige Verwaltungsbehörde iibertragen werden. Der

Arbeirskreis hält es für notwendig, daß ,die gerimtlime Entsmeidung aussd1ließ-

lim von ,dem Smiffa'hrtsgeridit getroffen wird, in dessen Bezirk die verfol~e
Tat begangen ist.

Referenten: 1. Ministerialrat Graf von der Sd1ulenburg, Bonn

2. Staatsanwalt Christians, Hamburg
zugleid1 Diskussionsleiter

.
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